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1 Einführung 

1.1 Ausgangslage und Auftrag 
Die Gemeinde Oberdiessbach verfügt über rund ein Dutzend unterschiedlich grosse öffentliche 
Parkplätze im Ortsteil Oberdiessbach. Der kleinste Parkplatz umfasst 4, der grösste 70 Plätze. Auf 
den Strassenzügen und den öffentlichen Parkplätzen ist das Parkieren uneingeschränkt frei. Die 
übrigen öffentlichen Parkplätze in den Ortsteilen Aeschlen und Bleiken sind nicht erhoben.  

Von der Gemeinde wird eine Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Parkierflächen angestrebt. Das 
Hauptziel einer Bewirtschaftung ist eine bessere Lenkung der Nutzergruppen. Halbprivate und pri-
vate Parkierungsanlagen (Coop, bls) werden bereits heute zum Teil bewirtschaftet; aus diesem 
Grund weichen deren Kunden teilweise auf die nicht bewirtschafteten Parkierflächen der Gemeinde 
aus. Die Stiftung Kastanienpark (Alters- und Pflegeheim) beabsichtigt kurz- bis mittelfristig, seine 
Parkplätze ebenfalls zu bewirtschaften. Dadurch wird der Druck auf die freien Parkplätze der Ge-
meinde zunehmen.  

Das Ziel ist allerdings nicht, mit der Bewirtschaftung einen Gewinn zu erwirtschaften. Eine Bewirt-
schaftung soll lediglich dazu beitragen, die verschiedenen Nutzergruppen auf die entsprechenden 
Parkplätze aufzuteilen und den Druck auf die bisher freien Gemeindeparkplätze zu reduzieren.  

Das Parkierungskonzept soll in der Bevölkerung eine breite Akzeptanz finden, dazu ist ein Partizipa-
tionsverfahren vorgesehen. 

Die B+S AG wurde von der Gemeinde Oberdiessbach zur Erarbeitung eines kommunalen Parkie-
rungskonzepts beauftragt. Unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Ausgangslage und unter 
Miteinbezug der Bevölkerung soll eine probate Bewirtschaftungsmethode gefunden werden.  

1.2 Grundlagen 
Folgende Grundlagen stehen zur Verfügung: 

- AV-Grundlagen Oberdiessbach 

- Dokumentation zu den bestehenden Gemeindeparkplätzen 

- Brief Problematik Parkieren Hubelacker 1 

- Beispiele anderer Gemeinden (Parkierungskonzepte, Reglemente, Verordnungen)  

 

2 Vorgehen 
Das Parkierungskonzept basiert auf drei Pfeilern: 

- Ziele des Auftraggebers (siehe Kapitel 3) 

- Rechtliche Grundlagen (siehe Kapitel 4) 

- Heutige Parkierungssituation in Oberdiessbach (siehe Kapitel 5) 

Nach Klärung dieser drei Pfeiler wird bei der B+S AG ein interner Workshop mit erfahrenen Mitar-
beitern einberufen, um den Variantenfächer einzugrenzen. 

Sechs Varianten werden anschliessend mittels für Oberdiessbach spezifisch gewählten Kriterien 
beurteilt. 

Eine Bestvariante wird gemeinsam mit dem Auftraggeber festgelegt und anschliessend detailliert 
ausgearbeitet. 
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3 Ziele des Auftraggebers 
Mit dem Parkierungskonzept wird eine Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Parkplätze ange-
strebt. 

Die zu erreichenden Ziele sind dabei: 

- Lenkung der Nutzergruppen, kein Ausweichparkieren: Die bls bewirtschaftet ihre Parkplätze 
heute, zudem möchte der Kastanienpark seine Plätze bewirtschaften. Die Gemeinde setzt 
sich zum Ziel, dass nutzungsspezifisch parkiert wird. Sprich, Coop-Kunden sollen auf den 
Coop-Parkplätzen parkieren.  

- Durchsetzung des Verursacherprinzips (Fairness-Gedanke): Anwohner, die einen eigenen 
Parkplatz haben oder einen Parkplatz auf privatem Grund mieten, bezahlen hierfür oder 
nutzen ihren eigenen Grund. Andere benutzen kostenlos die Parkplätze der Gemeinde als 
Laternengarage. Hier soll eine Bewirtschaftung Gerechtigkeit schaffen (Beispiel Hubela-
cker). 

- Druck auf (bisher unbewirtschaftete) Gemeindeparkplätze reduzieren. Hier ist vor allem der 
Gemeindeplatz betroffen. 

- Verhinderung Zweckentfremdung wie beispielsweise Ablagerung von Schrottfahrzeugen. 

- Mit der Bewirtschaftung der Parkplätze werden keine gewinnbringenden Absichten verfolgt. 
Auch sollen keine zusätzlichen Parkierungseinheiten geschaffen werden. 

- Verhinderung von Falschparkieren im öffentlichen Raum: Heute noch kein Problem, mit e i-
ner Bewirtschaftung nimmt dieses Risiko jedoch zu. 

- Überprüfung mögliche Privatisierung einzelner Parkplätze. 

 

4 Rechtsgrundlagen Parkierung 

4.1 Bewirtschaftungsformen 
Die Parkraumbewirtschaftung dient einer Gemeinde als Steuerungsinstrument, um Einfluss auf die 
Parkdauer und die parkierten Fahrzeuge auf dem Gemeindegebiet zu nehmen. Hierfür stehen fol-
gende Bewirtschaftungssysteme zur Verfügung, welche auch miteinander kombiniert werden kön-
nen. 

 
Abbildung 1: Bewirtschaftungsformen 
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4.2 Parkzeitbeschränkung 
Mit der Angabe einer maximalen Parkdauer kann die Nutzerfrequenz gesteuert und Dauerparkie-
rung unterbunden werden. 

Für weisse Parkfelder kann eine maximale Parkdauer auf einer Zusatztafel angegeben werden, 
wobei die Zeitangabe frei gewählt werden darf. Zusätzlich kann das Signal "Parkieren mit Park-
scheibe" angebracht werden. In blauen Zonen ist keine Zeitangabe notwendig. Hier gelten die al l-
gemeinen rechtlichen Bestimmungen für blaue Zonen. 

 

Bewirtschaftungsform 
Signalisierung / 
Markierung Bemerkung 

Zeitangabe auf Zusatztafel 

  
 

weisse Parkfelder Zeitangabe kann frei gewählt werden 

Blaue Zone 

 
 

Parkieren mit Parkscheibe 

 

Parkieren mit Parkscheibe  
& blaue Parkfelder 

 

Nur blaue Parkfelder 

Mit Parkscheibe freies Parkieren: 

- Werktags (Mo-Sa) während  
1 Stunde  (+ angebrochene Halb-
stunde; der Pfeil muss auf den nach-
folgenden Halbstundenstrich der tat-
sächlichen Ankunftszeit eingestellt 
werden)  

Freies Parkieren: 
- An Sonn- & Feiertagen 
- Nachts (von 19.00 - 07.59 Uhr)  
- Mittags (von 11.30 - 13.29 Uhr)  
 
Beispiele (SSV): 
Ankunft Einstellen Abfahrt 
08:00 �± 08:29 08:30  09:30 
11:00 �± 11:29 11:30  12:30 
11:30 �± 13:29 13:30  14:30 
13:30 �± 13:59 14:00  15:00 
17:30 �± 17:59 18:00  19:00 
18:00 �± 07:59 08:00  09:00 
 

Parkieren mit Parkscheibe 
mit Zeitangabe auf Zusatz-
tafel 

 
 

weisse Parkfelder 
Zeitangabe kann mittels Zusatztafel frei 
gewählt werden,  min. 30 Minuten 

Tabelle 1: Bewirtschaftung Parkzeitbeschränkung 
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4.3 Gebührenpflicht 
Mittels Gebührenerhebung kann Einfluss auf die Parkdauer genommen werden. Mit einer degressi-
ven Tarifstruktur werden Langzeitparkierer begünstigt, mit einer progressiven Tarifstruktur wird das 
Kurzzeitparkieren angestrebt. Die Gebührenerhebung erfolgt meist mittels Zentraler Parkuhr. 

Mit Hilfe von Parkkarten können Ausnahmen (z.B. Dauerparkkarte für Anwohner/Angestellte oder 
Tageskarte für Besucher) geregelt werden. 

 

Bewirtschaftungsform Signalisierung / Markierung Bemerkung 

Zentrale Parkuhr 

 
 

weisse Parkfelder 
Kombination mit maximaler 
Parkdauer (Zusatztafel) möglich 

Parkkarte 

 
 

weisse / blaue Parkfelder 

Gültigkeit und Erwerbsrecht kann 
detailliert geregelt werden 

Beispiele: Nachtparkgebühren, 
Anwohnerparkkarte, Pendler-
parkkarte 

 

Tabelle 2: Bewirtschaftung Gebührenpflicht 

4.4 Zonenregelung 
Die vorgängig aufgeführten Bewirtschaftungsformen können entweder nur für einen kleinräumigen 
Strassenabschnitt/Platz oder aber als Zone umgesetzt werden. Innerhalb einer Zone gilt dann für 
alle Parkplätze die gleiche Parkierungsregelung. Bei blauen Zonen kann auf das Markieren von 
einzelnen Parkfeldern verzichtet werden und stattdessen der Beginn und das Zonenende mit Zo-
nensignal und weiss/blauem Querbalken signalisiert werden.  

Auch die Tarifstrukturen von Parkgebühren und Parkzeitbeschränkungen können zonenspezifisch 
angelegt werden. 
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Bewirtschaftungsform Signalisierung / Markierung Bemerkung 

Blaue Zone mit Zonensignal 

  
 

Zonensignal "Parkieren mit  
Parkscheibe" (mit / ohne mar-
kierten blauen Parkfelder) 

 

Markierung von doppelten 
weiss/blauen Querbalken 

 

für grössere Bereiche wie 
Zentrumsbereich geeignet 

Zoneneinteilung 

 
 

 

Zonenabhängige Parkgebühren 
(z.B. höhere Tarife in Zentrums-
zone) 

Zonenabhängige Parkraumbe-
wirtschaftung 

Tabelle 3: Bewirtschaftung Zonenregelung 

4.5 Weitere Bewirtschaftungsformen: Gelbe Parkfelder 
Gelb markierte Parkfelder sind für einen definierten Personenkreis reserviert und stehen somit nicht 
der Öffentlichkeit zur Verfügung. Es handelt sich oft um Kundenparkplätze oder Privatparkplätze 
welche lediglich von Angestellten oder Anwohnern genutzt werden dürfen. 

 

5 Heutige Situation 

5.1 Allgemeines 
Oberdiessbach ist eine Gemeinde mit rund 3'500 Einwohnern, wobei zur Gemeinde auch die Dörfer 
Bleiken und Aeschlen gehören. Durch Oberdiessbach verlaufen die Kantonsstrasse und die Bahnli-
nie von Thun nach Konolfingen und weiter in Richtung Emmental/Burgdorf. 

Der kantonale Richtplan 2030 hat Oberdiessbach als Zentrum vierter Klasse aufgenommen. Dies 
zeigt, dass die Gemeinde eine gewisse Zentrumsfunktion in der Region einnimmt. 

Der Dorfkern mit den wichtigsten Dienstleistungen (Bahnhof, Post, Coop, weiteren Läden, Kirche, 
Gemeindeverwaltung, Restaurants, Pflegezentrum) ist mit ca. 300 auf 400 m sehr kompakt. Das 
Gewerbegebiet mit den beiden grösseren Firmen Vogt und Neopac befindet sich nördlich des Dorf-
kerns, während sich die Wohngebiete westlich und östlich davon befinden.  

5.2 Parkplätze 
Die heutigen Parkierungsanlagen mit der jeweiligen Nutzung und Bewirtschaftung sind in der Tabel-
le 4 ersichtlich. 

Ausserhalb der Parkfelder ist das Parkieren in vielen Strassen mittels Signalisierung untersagt. 
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Abbildung 2: Übersicht heutige Parkierungsanlagen, gemeindeeigene Parkplätze (blau) und private/halbprivate Parkplätze 
(gelb) 
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Nr. Ort  Anzahl 
PP 

Bewirtschaftung Hauptnutzung 

Stichproben Auslastung tagsüber  Stichproben Auslastung abends  
14.02.2017, 
15.30 �± 16.30 
Uhr 

22.03.2017, 
15.30 �± 16.30 
Uhr 

Schnitt 
20.03.2017, 
19.30 �± 20.30 
Uhr 

23.03.2017, 
20.00 �± 21.00 
Uhr 

Schnitt 

1 
Kirchbühlstrasse 
(Beachfeld) 5 

Zeitweise reserviert für 
Primarschule (Mo-Fr: 7:00-
16:00, Sa: 7:00-12:00) 

Primarschule, Besucher 60% 80% 70% 20% 0% 10% 

2 
Fussballplatz 
(Helisbühlstrasse) 

58 + 
~70 Keine Bew. (weiss markiert) Sportplatz 0% 10% 5% 20% 10% 15% 

3 Gemeindeplatz 70 Keine Bew. (weiss markiert) 
Gemeindeverwaltung, 
Kunden, Dauerparkierer 

90% 70% 80% 40% 70% 55% 

4 Hubelacker 7  Keine Bew. Anwohner, Besucher 85% 60% 75% 85% 100% 90% 

5 Krankenhausstrasse 10 Keine Bew. (weiss markiert) Besucher 
Krankenhaus/Heim 

90% 70% 80% 30% 10% 20% 

6 
Kirchbühlstrasse, Sek. 
Schulhaus 16 Keine Bew. (weiss markiert) Schule, Besucher 45% 20% 35% 15% 55% 35% 

7 Sek. Schulhaus 16 Keine Bew. (weiss markiert) Schule, Besucher 20% 55% 40% 40% 45% 45% 

8 Prim. Schulhaus ~ 40 Fahr- & Parkverbot während 
Schulbetrieb 

Schule 5% 15% 10% 10% 15% 15% 

9 Schulhausstrasse  
(beim Primarschulhaus) 

4 
Zeitweise reserviert für 
Primarschule (Mo-Fr: 7:00-
16:00, Sa: 7:00-12:00) 

Primarschule, Besucher 50% 75% 65% 75% 25% 50% 

10 
Schulhausstrasse (bei 
Bäckerei Wegmüller) 25 Keine Bewirtschaftung 

Bäckerei, umliegende 
Dienstleistungen 

50% 40% 45% 70% 100% 85% 

11 Alpenweg 5 Keine Bewirtschaftung Besucher, Anwohner, 
Dauerparkierer 

60% 0% 30% 0% 100% 50% 

12 Schützenhaus 28 Keine Bewirtschaftung Schiessstand 10% 5% 10% 0% 0% 0% 

13 Burgdorfstrasse (Skipoint) ~10 Keine Bewirtschaftung 
Skipoint, umliegende 
Dienstleitungen 

50% 100% 75% 70% 50% 60% 

14 
Tennisplatz 
(Diessbachgraben) ~6 Keine Bewirtschaftung Tennisplatz 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabelle 4: heutige Parkierungsanlagen im Eigentum der Gemeinde 
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Nr. Ort  Anzahl 
PP 

Bewirtschaftung Hauptnutzung 
Stichproben Auslastung tagsüber  Stichproben Auslastung abends  
14.02.2017, 15.30 
�± 16.30 Uhr 

22.03.2017, 15.30 
�± 16.30 Uhr Schnitt 20.03.2017, 19.30 

�± 20.30 Uhr 
23.03.2017, 20.00 
�± 21.00 Uhr 

Schnitt 

15* 
Bahnhof 
Oberdiessbach 
(bls) 

14 

Zentrale Parkuhr:  
Minimalgebühr CHF 4.�² für 4 h,  
1 Tag CHF 6.--, 1 Monat CHF  
20.�² , 1 Jahr CHF 200.-- 

P+R (BLS) 35% 45% 40% 15% 20% 20% 

9 Max. 30 min Avec, Bahnhof 30% 55% 45% 65% >100% 85% 

16* Kastanienpark, 
Ärztezentrum 

77 

Heute noch keine Bew. (weiss 
markiert) 

Einführung Bewirtschaftung auf 
Mitte 2017 geplant: 

Tarifstruktur: 1 h gratis, 
anschliessend 1 h für CHF 1.�²  

Spezialtarife für Mitarbeiter 

Ärztezentrum, 
Altersheim 
Kastanienpark 

80% 90% 85% 20% 15% 20% 

17* Coop 41 keine Bew. (30 min nach 
Ladenschluss geschlossen) 

Coop Kunden 30% 20% 25% 5% 5% 5% 

Tabelle 5: heutige Parkierungsanlagen im Eigentum von Privaten/Halbprivaten 

 

Die Auslastung ist tagsüber auf den Parkieranlagen 3, 4, 5 und 16 sehr gut, in der Nacht auf den Plätzen 4, 10 und 15.  

Aus den Stichproben lässt sich schliessen, dass der Gemeindeplatz tagsüber von Zupendlern, aber auch nachts von Anwohnern gen utzt wird. 
Die zweite grosse Anlage 10 wird sehr stark von Anwohnern genutzt (nachts). 

Die kleineren Anlagen werden sehr unterschiedlich stark genutzt. Peripher liegende Parkplätze sind nur sehr schwach ausgelast et, während der Parkplatz 
Hubelacker oder Burgdorfstrasse Skipoint deutlich stärker benutzt werden.  

5.3 Aeschlen und Bleiken 
Die Parkplätze in Aeschlen und Bleiken sind nicht erhoben und sind in Absprache mit der Gemeinde momentan nicht weiter zu ver tiefen. Probleme sind 
derzeit nicht bekannt. 
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6 Variantenspektrum Parkierungskonzept 

6.1 Beispiele aus anderen Gemeinden 
 

Gemeinde 
Kurzzeitparki e-
ren Gebühren 

Langzei t-
parkieren 

Gebühren 

Bolligen Zentrale Parkuhr, 
blaue Zone 

CHF 1.--/h, max. 4.--/Tag, 
teilweise maximale Park-
zeit 4 h 

Park&Ride anders (Lang-
zeitparkieren bevorzugt,  
Minimalgebühr CHF 3.--, 
1 Tag 6.--) 

Parkkarte CHF 8.--/Tag, 25.--/Monat, 300.--/Jahr 

Es kann auf Parkplätzen parkiert werden, 
wenn eine Zusatztafel "mit Parkkarte 
unbeschränkt" besteht. 

Lehrer mit Pensum <50% günstiger 

Aufgeteilt in Zonen, Geschäftsbetriebe, 
die in allen Zonen tätig sind, können 
Karte für alle Zonen beantragen 

Parkkartenberechtigt sind Anwohner und 
Arbeitnehmer (wenn Firma keinen Park-
platz zur Verfügung stellt und wenn für 
die Arbeit Auto benötigt wird) 

Besucher sind berechtigt, eine Tageskar-
te zu erwerben. 

Glarus Zentrale Parkuhr, 
blaue Zone 

CHF 0.50/h, blaue Zone 
ohne Zusatztafel im Zent-
rum, Zusatztafel max. 3h 
ausserhalb Zentrum  

Parkkarte CHF 30.--/Monat für Anwohner 

CHF 40.--/Monat für Pendler 

CHF 30.--/Monat für nächtliches Dauer-
parkieren 

Münsingen Zentrale Parkuhr, 
blaue Zone 

Unterschiedliche Gebüh-
ren, erste Stunde CHF 
0.50 oder 2.�²
(Bahnhofplatz), weitere 
Stunde 1.-- oder 2.�²  
(Bahnhofplatz), ausser 
Bahnhofplatz maximale 
Gebühr CHF 5.�² für 
maximale Parkzeit 24h 

Parkkarte CHF 80.--/Monat, 800.--/Jahr auf öffentli-
chen Parkplätzen mit Ticketautomat 

CHF 30.--/Monat, 300.--/Jahr für nächtli-
ches Parkieren auf allen Parkplätzen 

Vechigen Blaue Zone Tageskarte für CHF 5.�²
bei der Gemeinde erhält-
lich 

Park&Ride anders 

Parkkarte CHF 30.--/Monat, 250.--/Jahr 

Konolfingen Zentrale Parkuhr, 
blaue Zone 

CHF 0.50/h bis 4h, an-
schliessend günstiger  

Parkkarte CHF 300.--/Jahr 

Ostermun-
digen 

Zentrale Parkuhr Die ersten 2h je CHF 
1.50, weitere Stunden à 
1.00 

Parkkarte CHF 15.--/Tag, 25.--/Monat, 300.--/Jahr 
für Anwohner und ortsansässige Betriebe 

Für auswärtige Betriebe teurer, für Ärzte 
und Spitex günstiger 

Halbtages-, Tages-, und Wochenparkbe-
willigungen erhältlich 

Parkkartenberechtigt sind Anwohner, 
Geschäftsbetriebe und Besucher. Pend-
ler sind ausdrücklich ausgeschlossen. 

Tageskarten könnnen von allen erworben 
werden. 

Es kann auf Parkplätzen parkiert werden, 
wenn eine Zusatztafel "mit Parkkarte 
unbeschränkt" besteht. 

Zonengebundene Karten, ausser Tages-
karten 

Tabelle 6: Beispiele aus anderen vergleichbaren Gemeinden 
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6.2 Variantenfächer für Oberdiessbach 
Zum Eingrenzen der Varianten wurde eine Expertenrunde mit mehreren erfahrenen Mitarbeitern 
einberufen. 

Ein Parkierungskonzept ist ausgehend von den gesetzten Zielen einer Gemeinde zu erarbeiten.  Die 
wesentlichen Ziele sind bekannt und wurden in Kapitel 3 aufgelistet. 

Aufbauend auf den Zielen wurden unter Miteinbezug der rechtlichen Grundlagen und der aktuellen 
Parkierungssituation die probaten Bewirtschaftungsvarianten ausgelotet.  

Konkret können die Ziele als Kriterien dienen, welche eine Variante/Bewirtschaftungsform zu erfü l-
len hat. Die Tabelle 7 zeigt die mögliche Zielerreichung mit den beiden Hauptbewirtschaftungsfor-
men Parkzeitbeschränkung und Gebührenpflicht. 

Ziel Parkzeitbeschränkung Gebührenpflicht 

Nutzungsspezifisches 
Parkieren 

Das Gleichgewicht zwischen den gemeinde-
eigenen Parkplätzen und den privaten Park-
plätzen (Coop, bls, Kastanienpark) muss 
stimmen. Wenn beispielsweise die Beschrän-
kung für einen Besuch im Kastanienpark 
ausreicht, werden die zukünftig kostenpflichti-
gen Parkplätze Kastanienpark nicht benutzt. 
Bei der bls betrifft es jedoch häufig Pendler, 
da würde auch eine längere Parkzeitbe-
schränkung greifen (beispielsweise bis 6 h). 

Das Gleichgewicht zwischen den gemein-
deeigenen Parkplätzen und den privaten 
Parkplätzen (Coop, bls, Kastanienpark) 
muss stimmen. Die bls hat mit CHF 4.-- 
einen hohen Einstiegstarif, der Tagestarif 
beträgt CHF 6.--. Diese degressive Ta-
rifstruktur spricht die bls Pendler an. Je 
nach Tarifstruktur werden folglich unter-
schiedliche Nutzergruppen angesprochen.  

Fairness-Gedanke  
zwischen Mietparkplätzen 
und Laternengarage 

Der Fairness-Gedanke kann mit einer Park-
zeitbeschränkung nicht erfüllt werden. Lang-
zeitparkieren würde mit einer Parkzeitbe-
schränkung komplett unterbunden. Dies sollte 
aufgrund der bestehenden Anzahl an Park-
plätzen nicht das Ziel sein. 

Der Fairness-Gedanke kann mit Dauerkar-
ten am besten erfüllt werden. Folglich 
könnten Monatskarten zu gemeindeübli-
chen Mietpreisen für ungedeckte Parkplät-
ze ausgegeben werden. 

Druck auf Gemeindeplatz 
reduzieren 

Eine Parkzeitbeschränkung verringert die 
Attraktivität der Parkplätze. Damit kann eine 
geringere Nutzung erreicht werden. Dies 
sollte jedoch erst bei häufigem Überlaufen der 
Parkierungsanlagen zum Thema werden. 

Auch hier spielt das Gleichgewicht zwi-
schen den Parkieranlagen eine Rolle.  

Verhinderung  
Zweckentfremdung 

Es besteht Handhabe gegen Fahrzeuge ohne Kontrollschilder gemäss Art. 10 Abs. 1 SVG 
und Art. 96, 124 Abs. 1, 136 Abs. 4, 162 Abs. 1, 167 und 185 VTS 

Keine neuen Probleme 
schaffen 

Jegliche Einschränkungen auf öffentlichen Parkplätzen können zu Ausweichparkieren oder 
gar wildem Parkieren führen. 

Wildes Parkieren kann mit einer Angabe "nur auf markierten Parkfeldern" eingedämmt wer-
den. 

Tabelle 7: Zielerreichung durch Parkzeitbeschränkung und Gebührenpflicht 

 

Diese erste Betrachtung zeigt, dass eine reine Parkzeitbeschränkung wenige positive Elemente zur 
Zielerreichung beitragen kann. Eine Parkzeitbeschränkung ist zumindest mit einem möglichen Er-
werb von Dauerparkkarten zu kombinieren. 

Für die Dauerparkkarten wird eine Gebühr von CHF 40.--/Monat und CHF 300.--/Jahr als gerecht-
fertigt betrachtet. Dieser Betrag lehnt sich an die erwähnten Beispiele und an die Mietpreise für pr i-
vate Parkplätze an. Es wird empfohlen, der Einfachheit halber in der Preisgestaltung nicht zwischen 
Anwohnern und Zupendlern zu unterscheiden. 

Das Kurzzeitparkieren kann über Parkzeitbeschränkung oder Gebührenpflicht geregelt werden. 
Wichtig ist, ein Gleichgewicht zwischen privaten und öffentlichen Parkplätzen zu erreichen.  Falls 
eine Gebührenpflicht eingeführt wird, sind die Tarife niedrig zu halten. Eine Regelung, die besagt, 
dass die ersten 60 Minuten gratis parkiert werden darf, wäre den lokalen Dienstleistern zuträglich.  

Grundsätzlich bestehen aber in Oberdiessbach genügend Parkplätze und der dringende Hand-
lungsbedarf ist nicht vorhanden. Eine Bewirtschaftung soll nicht zum Ziel haben, die Nutzung zu 
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minimieren. Wenn mittels Bewirtschaftung die Parkplatznutzung zurückgeht, könnte über eine Um-
nutzung von Parkierflächen nachgedacht werden. 

Die Bewirtschaftung soll mindestens eine Nullsummenrechnung ergeben. Die Investition und der 
Unterhalt für die Bewirtschaftung sowie die regelmässige Parkkontrolle müssen zumindest mit Ein-
nahmen aus der Bewirtschaftung finanziert werden können. Ansonsten ist die Bewirtschaftung nicht 
akzeptiert. 

Ausserdem überprüft die Gemeinde im Rahmen des Parkierungskonzepts eine mögliche Privatisie-
rung einzelner Parkplätze. Parkplätze müssen im Besitz der Gemeinde verbleiben, sofern eine öf-
fentliche Nutzung diese Parkplätze nach Bauverordnung erforderlich macht. Alle anderen Parkplät-
ze können grundsätzlich veräussert werden oder bei nicht vorhandener Nachfrage umgenutzt wer-
den. 

Die Gemeinde hat hierbei die peripheren Parkplätze Nr. 4 Hubelacker, Nr. 11 Alpenweg und Nr. 13 
Skipoint in Betracht gezogen. Im Hubelacker sollte eine Privatisierung einfach möglich sein (z.B. 
Wohneigentümer). Im Alpenweg ist die Nutzung geringer. Wenn das Parkieren entlang der Strasse 
unterbunden wird, kann die Nutzung allerdings gesteigert werden. Bei einer Privatisierung stellt sich 
die Frage nach dem richtigen Käufer. Der Parkplatz Skipoint könnte beispielsweise der Stalder Kü-
chen AG als Besucherparkplätze dienen. 

6.3 Variante 1 
Situation heute 
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6.4 Variante 2 
Ganze Gemeinde eine Zone: max. 4 h mit Parkscheibe, Monatskarte (MK) und Jahreskarte (JK) 
erhältlich auf der Gemeinde. 

 

 
Abbildung 3: Variante 2 
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6.5 Variante 3 
Zentrum blaue Zone. Aussenbereiche max. 6 h mit Parkscheibe, MK und JK erhältlich auf der Ge-
meinde.  

 
Abbildung 4: Variante 3 
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6.6 Variante 4 
Grosses Zentrumsgebiet Parkuhren. Aussenbereiche max. 6 h mit Parkscheibe, MK und JK erhält-
lich auf der Gemeinde, Parkuhr (Vorschlag Tarifstruktur: 30 oder 60 min gratis, anschliessend CHF 
1.--/h bis max. CHF 6.--/d, Bezahlpflicht 24 h/d). 

Druck auf Parkplätze kann mit Tarifstruktur gesteuert werden (CHF 6.--/d, damit sich bls und Ge-
meindeparkplätze nicht konkurrenzieren, Kurzparkieren gratis, damit sich der Druck auf Privatpark-
plätze von Geschäften nicht erhöht). 

Die vorgeschlagene Tarifstruktur lehnt sich an Beispiele anderer Gemeinden und an die VSS-Norm 
SN 640 282 Parkieren, Betrieb und Bewirtschaftung von Parkierungsanlagen.  

 

 
Abbildung 5: Variante 4 
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6.7 Variante 5 
Zentrum Parkuhren. Weitere Bereiche max. 6 h mit Parkscheibe, MK und JK erhältlich auf der Ge-
meinde, Parkuhr (Vorschlag Tarifstruktur: 30 oder 60 min gratis, anschliessend CHF 1. --/h bis max. 
CHF 6.--/d, Bezahlpflicht 24 h/d). 

Druck auf Parkplätze kann mit Tarifstruktur gesteuert werden (CHF 6.--/d, damit sich bls und Ge-
meindeparkplätze nicht konkurrenzieren, Kurzparkieren gratis, damit sich der Druck auf Privatpark-
plätze von Geschäften nicht erhöht). 

Die vorgeschlagene Tarifstruktur lehnt sich an Beispiele anderer Gemeinden und an die VSS-Norm 
SN 640 282 Parkieren, Betrieb und Bewirtschaftung von Parkierungsanlagen.  

Bei einem kleineren Zentrumsgebiet werden die kleineren, etwas verteilten Parkplätze 1, 6, 7, 8, 9, 
10 und 13 nicht mit zentralen Parkuhren ausgestattet. Aufgrund deren teilweise geringer Grössen ist 
dort eine separate zentrale Parkuhr pro Parkplatz nicht angebracht. Eine zentrale Parkuhr für meh-
rere nahe beieinander liegende Parkplätze würde hingegen weite Fusswege zum Ticketkauf verur-
sachen. 

Der Druck bezüglich kostenpflichtigen Kurzzeitparkierens wird hauptsächlich vom Kastanienpark 
ausgeübt. Wenn die umliegenden Gemeindeparkplätze 3 und 5 mit zentralen Parkuhren ausgesta t-
tet werden, kann diesem Druck entgegengekommen werden. Der Fussweg vom Parkplatz 10 (Bä-
ckerei Wegmüller) bis zum Kastanienpark dürfte für Besucher des Kastanienparks zu weit sein, 
lediglich um die Parkgebühr zu sparen. 

 

 
Abbildung 6: Variante 5 
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6.8 Variante 6 
Gemeindeplatz mit Parkuhr. Weitere Bereiche Blaue Zone und Aussenbereiche ohne Bewirtschaf-
tung. Parkuhr Gemeindeplatz (Vorschlag Tarifstruktur: 60 min gratis, anschliessend  
CHF 1.--/h bis max. CHF 6.--/d, Bezahlpflicht werktags tagsüber von 08.00 �± 19.00 Uhr. Dauerpark-
karten (in Blauer Zone und auf Gemeindeplatz gültig) auf der Gemeinde gegen Gebühr (CHF 40.--
/Monat und CHF 300.--/Jahr) erhältlich. 

Die vorgeschlagene Tarifstruktur lehnt sich an Beispiele anderer Gemeinden und an die VSS-Norm 
SN 640 282 Parkieren, Betrieb und Bewirtschaftung von Parkierungsanlagen.  

Druck auf den Gemeindeplatz kann mit Gebührenpflicht gesenkt werden. Kurzparkieren gratis, da-
mit sich der Druck auf Privatparkplätze von Geschäften nicht erhöht und ein Ausweichen (wildes 
Parkieren) verhindert wird. 

Mit blauer Zone wird wildem Parkieren vorgebeugt und Langzeitparkierung unterbunden. 

In Aussenbereichen, wo kein Handlungsbedarf besteht, wird keine Bewirtschaftung eingeführt. 

 
Abbildung 7: Variante 6 
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7 Festlegung Bestvariante für Mitwirkung 
Variantenbewertung 

  Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Variante 5 Variante 6 

Rechtliche An-
forderungen 
erfüllt 

Ok Ok Ok Ok Ok Ok 

Zielerfüllung 
nutzungsspezifi-
sches Parkieren 

Nein Teilweise, bei 
Parkierdauer ab 
4 h 

Ja Ja, wenn die 
Privaten einen 
ähnlichen Tarif 
verlangen, Tarif 
kann wenn 
notwendig 
angepasst 
werden 

Ja, in Bezug auf 
den Kastanien-
park, wenn die 
Privaten einen 
ähnlichen Tarif 
verlangen, Tarif 
kann wenn 
notwendig 
angepasst 
werden 

Ja, in Bezug auf 
den Kastanien-
park, wenn die 
Privaten einen 
ähnlichen Tarif 
verlangen, Tarif 
kann wenn 
notwendig 
angepasst 
werden 

 

Zielerreichung 
Fairness-
Gedanke zwi-
schen Mietpark-
plätzen und 
Laternengarage 

Nein Ja Ja, bei Erfor-
dernis Jahres-
karte auch bei 
regelmässigem 
Nachtparkieren 

Ja Ja Ja, bei Erfor-
dernis Jahres-
karte auch bei 
regelmässigem 
Nachtparkieren 

Zielerreichung 
Druck auf Ge-
meindeplatz 
reduzieren 

Nein Ja Ja Ja Ja Ja 

Zielerreichung 
Verhinderung 
Zweckent-
fremdung 

Nein Ja Ja Ja Ja Ja 

Zielerreichung 
Keine neuen 
Probleme schaf-
fen 

Ja Wildes Parkieren überwachen: Empf. Massnahme: Zonensignalisierung und Zusatztafel 
"Parkverbot ausserhalb markierter Parkfelder" 

Ausweichparkieren überwachen, je nach Variante kleineres/grösseres Risiko (je höher 
die Einschränkungen auf den Gemeindeparkplätzen, desto höher der Druck auf private 
Parkflächen; je kleiner die Einschränkungen auf den Gemeindeparkplätzen, desto höher 
der Druck auf Gemeindeparkplätze) 

Einfach ver-
ständlich 

Ja Ja, eine Zone 
für die gesamte 
Gemeinde 

Ja, zwei Zonen Ja Ja Ja, Gemeinde-
platz ausserhalb 
blaue Zone 

Investitions- und 
Unterhaltskosten 

unverändert Mittel Mittel Hoch Mittel Tief - Mittel 

Tabelle 8: Zielerreichung der einzelnen Varianten 

Kombinationen aus den einzelnen Varianten sind ebenfalls möglich. Beispielsweise kann die Vari-
ante 3 mit der Variante 5 kombiniert werden. Das Ergebnis wäre die Variante 3 mit Parkuhren beim 
Gemeindeplatz und allenfalls bei der Krankenhausstrasse. Solche Kombinationen haben jeweils zur 
Folge, dass die Komplexität zunimmt und damit die Verständlichkeit abnimmt.  

Veräusserungen von einzelnen Parkplätzen können im Konzept berücksichtigt werden.  

Bei den Parkplätzen mit Schotteroberfläche muss eine Lösung zur Kennzeichnung der Parkfelder 
gefunden werden (bei Realisierung von Blauer Zone oder Gebührenpflicht). Eine Möglichkeit bietet 
das Verlegen von Bundsteinen, welche erforderlichenfalls auch markiert werden können. Auf dem 
Schulhausplatz (Parkplatz Nr. 9) wird eher eine schematische Parkierordnung auf einer Zusatztafel 
vorgeschlagen. 
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8 Vertiefung Bestvariante: Variante 6 
Auf Basis der Variantenbewertung und in Absprache mit der Gemeinde wurde die Variante 6 als 
Bestvariante gewählt und wird im Weiteren vertieft. 

8.1 Entwurf Bestvariante / Massnahmen 
Die 

 

Abbildung 8 zeigt die konkrete Umsetzung der Variante 6. Die Parkfläche auf dem Gemeindeplatz 
wird mittels Parkuhr bewirtschaftet, wobei die heute gelb markierten Parkfelder vor der Gemeinde-
verwaltung im heutigen Zustand belassen werden. Die Parkplätze entlang der Krankenhausstrasse, 
bei der Wegmüller Bäckerei und rund um die Schulen (Nr. 1 und Nr. 6-9) werden in eine Blaue Zone 
(mit Zonensignalisation) umgewandelt. Hierfür müssen Beginn/Ende der blauen Zone an jeder zu-
führenden Strasse mit doppelten Querlinien in weiss/blauer Farbe markiert und/oder mit dem Zo-
nensignal signalisiert werden. Es besteht zudem die Möglichkeit, mittels Zusatztafel weitere Regeln 
wie "Parkieren ausserhalb markierter Parkfelder verboten" anzubringen. Bei den Parkplätzen Nr. 13 
wird, falls diese nicht privatisiert werden können, ebenfalls blaue Zone eingeführt, d.h. es wird ein 
Signal "Parkieren mit Parkscheibe" angebracht und die Parkfelder werden blau markiert. 

Die Zufahrt zum privaten Parkplatz Kastanienpark befindet sich in der blauen Zone. Da auch dort 
geplant ist, die ersten 60 min Parkzeit kostenlos anzubieten, besteht keine Konkurrenz. Besucher, 
die sich länger als eine Stunde im Kastanienpark aufhalten, werden die kostenpf lichtigen Parkplätze 
des Kastanienparks nutzen. Zu klären ist, ob der Kastanienpark eine 24-h-Bewirtschaftung beab-
sichtigt, während auf dem Gemeindeplatz in der Nacht keine Gebühren erhoben werden sollen  und 
in der blauen Zone frei parkiert werden kann. Allenfalls kommt es bei Abendbesuchern zum Aus-
weichparkieren auf Gemeindeparkplätze.  
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Der Handlungsbedarf bei der Einstellhalle Coop ist zu überprüfen. Die nur tagsüber geöffnete Ein-
stellhalle wäre mit Variante 6 die letzte Parkiermöglichkeit, die tagsüber für mehr als 1 h Gratispar-
kieren anbietet. 

Im übrigen Gemeindegebiet wird auf eine Parkplatzbewirtschaftung verzichtet.  

Die Parkgebühren sind gemäss obenstehenden Vorschlägen einzuführen. Für Dauerparkierer sind 
Monats- wie auch Jahresparkkarten vorgesehen, welche auf dem gesamten Gebiet der blauen Zone 
und auf dem Gemeindeplatz gültig sind. Dauerparkkarteninhaber haben keinen festen Parkplatz 
zugeteilt und keinen Anspruch auf einen freien Parkplatz. Die maximale Anzahl der herauszuge-
benden Parkkarten ist zu definieren. Eine Dauerparkkarte kann für maximal zwei verschiedene Kon-
trollschilder angemeldet werden. 

Das nächtliche Dauerparkieren (von 19.00 bis 08.00 Uhr, ausserhalb der kostenpflichtigen Tages-
zeiten) ist frei. Von 1994 bis 2010 war das nächtliche Dauerparkieren in der Gemeinde Oberdiess-
bach kostenpflichtig. Das Reglement über das Dauerparkieren auf öffentlichem Grund vom 
05.12.1994 wurde per 30.06.2010 aufgehoben.  

Notfalldienste (wie Spitex) haben Anrecht auf vergünstigte oder kostenfreie Dauerparkkarten. 

Auf dem Gemeindeplatz sind 1 bis 2 IV-Parkplätze mit einer Breite von 3.50 m zu markieren. 

 

 

 
Abbildung 8: Variante 6, Detaildarstellung Blaue Zone und Gebührenpflicht auf Gemeindeplatz 
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8.2 Erwartete Auswirkungen  
Was die Umsetzung der Variante 6 für die Bewirtschaftung der verschiedenen Parkplätze bedeuten 
würde und welche Auswirkungen und künftigen Nutzung erwartet werden ist in nachfolgender Ta-
belle aufgezeigt. 

 

Nr. Ort  Anzahl 
PP 

Bewirtschaftung heute Bewirtschaftung geplant 
Erwartete Auswirkungen, 
zukünftige Nutzung 

1 Kirchbühlstrasse 
(Beachfeld) 

5 
Zeitweise reserviert für 
Primarschule (Mo-Fr: 7:00-
16:00, Sa: 7:00-12:00) 

Blaue Zone 

Schulangestellte lösen 
Dauerparkkarte, 
Abend/Nachtnutzung durch 
Anwohner/Besucher 

2 
Fussballplatz 
(Helisbühlstrasse) 

58 + 
~70 

Keine Bew. (weiss 
markiert) wie bisher 

- 

3 Gemeindeplatz 70 
Keine Bew. (weiss 
markiert) Gebührenpflicht 

Parkierungsdruck nimmt ab. 
Gemeindeangestellte 
erwerben Dauerparkkarte, 
Nutzung als 
Kurzzeitparkplatz für 
umliegende Geschäfte 

4 Hubelacker 7  Keine Bew. wie bisher, Veräusserung/ 
Privatisierung möglich 

Künftig Nutzung/ 
Bewirtschaftung durch 
Private möglich 

5 Krankenhausstrasse 10 
Keine Bew. (weiss 
markiert) Blaue Zone 

Nutzung durch Besucher 
des Kastanienparks und 
Ärztezentrums 

6 Kirchbühlstrasse, Sek. 
Schulhaus 

16 Keine Bew. (weiss 
markiert) 

Blaue Zone 

Schulangestellte lösen 
Dauerparkkarte, 
Abend/Nachtnutzung durch 
Anwohner/Besucher/Sportv
ereine 

7 Sek. Schulhaus 16 
Keine Bew. (weiss 
markiert) Blaue Zone 

Schulangestellte lösen 
Dauerparkkarte, 
Abend/Nachtnutzung durch 
Anwohner/Besucher/Sportv
ereine 

8 Prim. Schulhaus ~ 40 
Fahr- & Parkverbot 
während Schulbetrieb Blaue Zone 

Schulangestellte lösen 
Dauerparkkarte 

9 
Schulhausstrasse  
(beim 
Primarschulhaus) 

4 
Zeitweise reserviert für 
Primarschule (Mo-Fr: 7:00-
16:00, Sa: 7:00-12:00) 

Blaue Zone 

Schulangestellte lösen 
Dauerparkkarte, Abend-
/Nachtnutzung durch 
Anwohner/Besucher 

10 Schulhausstrasse (bei 
Bäckerei Wegmüller) 

25 Keine Bewirtschaftung Blaue Zone 

Nutzung als 
Kurzzeitparkplatz für 
umliegende Geschäfte, 
Abend-/Nachtnutzung durch 
Anwohner/Besucher 

11 Alpenweg 5 Keine Bewirtschaftung 
wie bisher Veräusserung/ 
Privatisierung möglich 

Künftig Nutzung/ 
Bewirtschaftung durch 
Private möglich 

12 Schützenhaus 28 Keine Bewirtschaftung wie bisher - 

13 
Burgdorfstrasse 
(Skipoint) ~10 Keine Bewirtschaftung 

wie bisher, Veräusserung/ 
Privatisierung möglich 

Künftig Nutzung/ 
Bewirtschaftung durch 
Private möglich 

14 
Tennisplatz 
(Diessbachgraben) ~6 Keine Bewirtschaftung wie bisher 

- 

Tabelle 9: Übersicht künftige Nutzung parkplatzspezifisch 
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Wird die erwartete Wirkung nicht oder nur ungenügend erzielt, kann die Bewirtschaftung angepasst 
werden. Beispielsweise können die Parktarife angepasst oder die Blaue Zone erweitert werden. 

8.3 Kontrolle 
Gemäss PolG (Art. 8) kann der Kanton die Befugnis für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs mit 
Bussenerhebung an die Gemeinde delegieren. Die Gemeinde wiederum kann Dritte zu dieser Auf-
gabe ermächtigen, sofern diese die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen gemäss PolV Art. 
5 erfüllen (einwandfreier Leumund, fachliche Instruktion durch Polizei). Einnahmen durch Bussen 
fallen an die Gemeinde.  

8.4 Ausnahmesituationen 
Die Regelungen aus dem Parkierungskonzept und dem daraus abgeleiteten Reglement können für 
Ausnahmesituationen temporär von der Gemeinde ausser Kraft gesetzt oder gelockert werden. 
Während dieser Zeit sind die Kontrolle und das Ausstellen von Ordnungsbussen zu unterlassen. Als 
Ausnahmesituation können beispielsweise Feuerwehrübungen, Papiersammlungen und die Vieh-
schau auf dem Gemeindeplatz gelten. 

 

B+S AG 

     
Simon Rubi Nina Philipp 

Projektleitung/Sachbearbeitung Sachbearbeitung 
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Beilagen 

1. Beispiel zentrale Parkuhr 
  



H
ier bitte lochen!

STRADA
Entdecken Sie die Zentrale Parkuhr STRADA

EFFIZIENTE PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG
Die Zentrale Parkuhr STRADA ist im drahtlosen Verbund mit dem Management- 
system Parkfolio eine innovative, sichere und sehr vielseitige Plattform für die  
Parkraumbewirtschaftung ohne Schranken. Entwickelt durch den Weltmarktführer Parkeon  
und weltweit zehntausendfach bewährt, hat der STRADA auch in der Schweiz bereits viele 
begeisterte Kunden gefunden. Der STRADA setzt die erfolgreiche Tradition der Geräte 
DG3, DG4 und STELIO fort und bietet eine einzigartige Kombination von Qualität und 
Funktionalität.

GÜNSTIG IM UNTERHALT
Das Zusammenspiel der Zentralen Parkuhr STRADA und des Managementsystems Park-
folio eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Der STRADA arbeitet grundsätzlich autonom und 
meldet sich automatisch beim Betreiber, wenn eine Intervention notw endig wird. Durch 
das Systemkonzept ist jederzeit ein aktueller Softwarestand zu tiefen, jährlichen Fixkosten 
sichergestellt. Damit sind sämtliche Kosten für Software-Updates und den Betrieb der Ser-
ver-Hardware abgedeckt. Die Betreiber müssen sich nicht mit komplexer Hard- und Software 
befassen und können die Ressourcen anderweitig einsetzen. Folglich sind die Unterhaltsko-
sten für die Geräte wesentlich tiefer als bei herkömmlichen Parkuhren . 

NIEDRIGER STROMVERBRAUCH
Der STRADA ist auf einen autonomen Betrieb ausgelegt. Die Elektronik ist speziell auf 
niedrigen Stromverbrauch konzipiert. Damit ist es problemlos mögl ich, den STRADA auch 
über längere Zeit und bei ungünstigen Licht- und Wetterverhältnissen mit Solarstrom zu 
betreiben. Hohe Installationskosten für Datenleitungen und Stromversorgung entfallen 
und das Gerät kann bei Bedarf ohne grossen Aufwand versetzt werden. Jeder STRADA 
ist mit einem zentralen Datenserver vernetzt. Dieser wird wahlweise vom Hersteller zur  
Verfügung gestellt oder kann durch den Parkraumbewirtschafter selb er betrieben 
werden. Die Vernetzung zum zentralen Datenserver über Mobiltelefon-Technologie 

Öffentlicher Parkplatz beim LIDO und dem Verkehrshaus der Schweiz in Lu zern



ermöglicht jederzeit den aktuellen Status abzufragen oder Gerätemeldungen automatisch 
per SMS oder Email zu erhalten.

EINFACHE BEDIENUNG
Der STRADA ist dafür ausgelegt,dem Kunden die Bedienung zu erleichtern und mit Hilfe 
neuer Funktionen und Kommunikationsmittel den Service zu optimieren .

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT
Die Sicherheit wird beim STRADA gross geschrieben. Er verfügt über ein elektronisches 
Schloss, zusätzliche Schlüssel können nur mit Hilfe des Masterschlüssels programmiert 
werden. Ein Logbuch erlaubt eine Protokollierung und die eindeutige Identi�kation aller 
Vorgänge und Zugriffe. Der STRADA ist extrem widerstandsfähig, hat keine mechanischen 
Angriffspunkte und ist nach der europäischen Sicherheitsnorm EN 14450 zerti�ziert.

FLEXIBLE ZAHLUNGSART
Nebst der Bezahlung mit Münzen kann der STRADA auch Kreditkarten verarbeiten. 
Die Transaktionsdaten werden schnell und zuverlässig über GPRS übermittelt. Dies 
ist kundenfreundlich und ideal bei höheren Tarifen oder an Orten mit viel en ausländischen 
Gästen. Entsprechend reduzieren sich das Bargeld im Gerät und die Anzahl der notwendigen 
Leerungen.

Das ParkingCard-System (www.parkingcard.ch) bietet neben «Handyparken» auch 
die Möglichkeit, die Bezahlung mit einem berührungslosen ParkingCard-Badge durch- 
zuführen Dadurch sind interessante Lösungen wie Städtekarten sowie unterschiedliche 
Tarife für spezielle Benutzergruppen realisierbar.

GERINGER KONTROLLAUFWAND
Die Bezahlkontrolle erfolgt über ein Smartphone oder das Internet. Die Anzeige der bezahl-
ten und nicht bezahlten Parkplätze erfolgt verzögerungsfrei und erl aubt dadurch, Kontrol-
len nur dann durchzuführen, wenn es sich auch lohnt. Das Ergebnis ist ein massiv geringerer 
Kontrollaufwand und eine Erhöung der Zahlungsmoral der Kunden.

OPTIONEN
• Kreditkartenzahlung 
• Wechselkassetten oder Entleerungssystem
• Solarbetrieb oder Versorgung durch das Stromnetz
• Nebst den Standardfarben sind auch Sonderfarben möglich
• Tastatur für die Eingabe der Parkplatznummer oder Autokennzeichen
• RFID-Leser für die berühungslose Bezahlung via ParkingCard-System

TECHNISCHE DATEN
 Gehäuse Stahl, antikorrodativ behandelt
 Umwelt Recyclingrate über 90% (ISO 22628)
 Abmessungen 1600 x 290 x 290 mm mit Solar 1710 x 290 x 290 mm
 Gewicht 90  bis 130 kg
 Standardfarben Titaniumgrau, Saphirblau (RAL 5003),
  Moosgrün (RAL 6005), Tiefschwarz (RAL 9005)
  Sterlinggrau (NCS S4010 R70B)
 Stromversorgung Solar oder Netz 230V
 Verbrauch < 0.5 mA im Ruhezustand
 Temperatur -25°C bis + 55°C (ohne Heizung)
 Ticket Gra�scher Thermodruck, dynamisch anpassbar

Parkomatic SA
Av. des Boveresses 52
CH-1010 Lausanne
Tel. +41 21 651 99 10
Fax +41 21 653 25 87
infofrancais@parkomatic.ch
www.parkomatic.ch

Parkomatic AG
Bernstrasse 388 
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 44 276 83 83
Fax +41 44 276 83 00
infodeutsch@parkomatic.ch
www.parkomatic.ch

PARKFOLIO
Das Software-Paket «Parkfolio» 
ermöglicht eine zentrale Verwaltung 
und Überwachung der installierten 
Geräte. Tarife können jederzeit ver-
ändert werden und sind im Voraus 
planbar und programmierbar. Beim 
Einsatz mehrerer Geräte müssen 
Kon�gurationsänderungen nur 
einmal de�niert werden. So kön-
nen zum Beispiel Ticketaufdrucke 
jederzeit ohne grossen Aufwand 
angepasst werden. Alle Statistiken 
werden ebenfalls zentral geführt und 
sind übersichtlich dargestellt.

Für den ef�zienten Betrieb können 
Meldungen und Voralarme für Münz -
tresor und Quittungspapier de�niert 
werden, aber auch Einbruchsalarme 
in Echtzeit an eine Zentrale oder an 
ein Mobiltelefon übermittelt werden. 
Dies erhöht die Wirtschaftlichkeit 
markant: Die Unterhaltskosten und 
Einnahmeverluste reduzieren sich 
auf ein Minimum. Alleine durch die 
automatische Alarmierung anstelle 
eines wöchentlichen Kontrollganges 
lassen sich Einnahmeverluste von 
mehreren tausend Franken pro  
Vorfall verhindern.

Technische Änderungen vorbehalten. 12/12
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2. Detailplan Variante 6, A3 
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